
DTSA* (Bronze) 
Kursziel: Der Bewerber soll in Theorie und Praxis mit den Grundsätzen für dieTeilnahme 
an geführten Tauchgängen im Freiwasser vertraut gemacht werden. Nach Abschluss des 
Kurses soll er an Tauchgängen, die voneinem erfahrenen Taucher (wenigstens VDST-
CMAS-Taucher**) geführt werden, sicher teilnehmen können
Mindestalter:14 Jahre; bei Minderjährigen ist die Einverständnis-erklärung der 
sorgeberechtigten Eltern (in der Regel beide Elternteile) erforderlich
Sonstiges: Gültige Tauchtauglichkeitsbescheinigung
Sonderregelungen: Bei Vorlage des DTSA Grundtauchscheins entfallen der theoretische 
Teil und die gesamten Übungen ohne Gerät, wenn zwischen Beginn der Abnahmen zum 
DTSA Grundtauchschein und Abschluss des DTSA * nicht mehr als 15 Monate liegen. Bei 
Vorlage des VDST-KTSA Gold (***) entfallen bis zum vollendeten 16. Lebensjahr der 
theoretische Teil und die gesamten Übungen ohne Gerät
 

DTSA **
5.1 Kursziel Der Bewerber soll in Theorie und Praxis mit den Grundsätzen für 
die selbständige Durchführung von Tauchgängen im Freiwasser vertraut gemacht werden. 
Nach Abschluss des Kurses soll er Tauchgänge sicher planen und durchführen können.
Mindestalter: 16 Jahre; bei Minderjährigen ist die Einverständniserklärung der 
sorgeberechtigten Eltern (in der Regel beider Elternteile) erforderlich.
Ausbildungsstufe: DTSA *, ersatzweise genügt eine vergleichbare Qualifikation 
entsprechend der VDST-Äquivalenzliste.
Anzahl der Pflichttauchgänge: Um als Taucher der Leistungsstufe ** brevetiert zu 
werden, muss der Bewerber ausreichende taucherische Erfahrung nachweisen 
können. Dazu muss der Bewerber nach der Brevetierung 25 Tauchgänge nachweisen 
können, davon mindestens 10 auf 15 - 25 Meter Tiefe.
Sonstiges: 
· Gültige Tauchtauglichkeitsbescheinigung 
· SK "Orientierung beim Tauchen"  
· SK "Gruppenführung"  
· SK "Meeresbiologie" und "Süsswasserbiologie" werden empfohlen  
· HLW-Kurs, nicht älter als 1 Jahr
  
 
DTSA ***
Kursziel Der Bewerber soll in Theorie und Praxis mit den Grundsätzen für 
die Organisation und Führung von Tauchgängen unter erschwerten Bedingungen vertraut 
gemacht werden. Nach Abschluss des Kurses soll er Tauchgänge unter erschwerten 
Bedingungen und auch einfache Tauchgänge mit unerfahrenen Tauchern sicher planen 
und durchführen können.
Mindestalter:18 Jahre.
Ausbildungsstufe: DTSA **, ersatzweise genügt eine vergleichbare Qualifikation 
entsprechend der VDST-Äquivalenzliste.
Anzahl der Pflichttauchgänge: Um als Taucher der Leistungsstufe *** brevetiert zu 
werden, muss der Bewerber ausreichende taucherische Erfahrung nachweisen 



können. Dazu muss der Bewerber bis nach der Brevetierung 65 Tauchgänge nachweisen 
können, davon mindestens 10 Tauchgänge auf 28 bis 30 Meter im Süsswasser bzw. im 
Salzwasser 38 bis 40 Meter Tiefe.
Sonstiges:
· Gültige Tauchtauglichkeitsbescheinigung
· SK "Tauchsicherheit & Rettung"
· SK "Nachttauchen"
· SK "Trockentauchen", Strömungstauchen", "Wracktauchen",
  Eistauchen und "Sporttauchen in Meeresgrotten" werden empfohlen.
  

SK Orientierung beim Tauchen
1.1 Kursziel Der Bewerber soll in die Lage versetzt werden, während des Tauchganges 
seinen Tauchkurs und Standort zu bestimmen und sicher zum Ausgangspunkt des 
Tauchganges zurückfinden. Nach Abschluss des Kurses soll er
· natürliche Hilfsmittel zur Orientierung kennen und anwenden können
· technische Hilfsmittel zur Orientierung kennen und anwenden können 
· Tauchgänge mittels dieser Hilfsmittel sicher beherrschen können
1.2 Voraussetzungen
Mindestalter: 14 Jahre; bei Minderjährigen ist die Einverständniserklärung der 
sorgeberechtigten Eltern (in der Regel beider Elternteile) erforderlich
Ausbildungsstufe: DTSA *; ersatzweise genügt eine vergleichbare Qualifikation 
entsprechend der VDST-Äquivalenzliste
Anzahl der Pflichttauchgänge: 10
Sonstiges: Gültige Tauchtauglichkeitsbescheinigung
 

SK Gruppenführung
2.1 Kursziel Der Bewerber soll in Theorie und Praxis mit den Grundelementen 
der Gruppenführung und deren Zusammenwirken vertraut gemacht werden. Nach 
Abschluss des Kurses soll er· die Grundelemente der Gruppenführung kenne,
· Erfahrungen über deren Zusammenwirken innerhalb der Tauchgruppe besitzen
· Gruppenmitglieder einschätzen können
· auf die Gruppenmitglieder eingehen können
· die Kommunikation innerhalb von Tauchgruppen sicherstellen können
· Tauchgruppen über und unter Wasser absichern können
· die Aufgaben der Sicherungsgruppe kennen
2.2 Voraussetzungen
Mindestalter: 15 Jahre; bei Minderjährigen ist die Einverständniserklärung der 
sorgeberechtigten Eltern (in der Regel beider Elternteile) erforderlich
Ausbildungsstufe: DTSA*; ersatzweise genügt eine vergleichbare Qualifikation 
entsprechend der VDST-Äquivalenzliste
Anzahl der Pflichttauchgänge: 15
Sonstiges: Gültige Tauchtauglichkeitsbescheinigung



SK Tauchsicherheit & Rettung
3.1 Kursziel Der Bewerber soll in Theorie und Praxis mit der vorbeugenden 
Unfallvermeidung und den bei einem Tauchunfall zu ergreifenden Maßnahmenvertraut 
gemacht werden. Nach Abschluss des Kurses soll er sich der besonderen Bedeutung 
einer vorbeugenden Unfallver-meidung bewusst sein 
· Tauchgänge so durchführen können, dass Situationen, die zu Problemen oder gar 
Unfällen bei sich selbst oder bei Mittauchern führen könnten, soweit möglich bereits im 
Ansatz vermieden werden, 
· Unfallsituationen beherrschen
· Rettungs-, Berge- und Transporttechniken im Wasser und an Land durchführen können
· Erste-Hilfe- und Reanimationstechniken anwenden können
· den effizienten Rettungs- und Signalmitteleinsatz kennen
· die Rettungskette kennen und einleiten können
3.2 Voraussetzungen
Mindestalter: 14 Jahre; bei Minderjährigen ist die Einverständniserklärung der Sorge 
berechtigten Eltern (in der Regel beider Elternteile) erforderlich
Ausbildungsstufe: DTSA *; ersatzweise genügt eine vergleichbare Qualifikation 
entsprechend der VDST-Äquivalenzliste
Anzahl der Pflichttauchgänge: 30
Sonstiges: Gültige Tauchtauglichkeitsbescheinigung
 

SK Nachttauchen
4.1 Kursziel: Der Bewerber soll in Theorie und Praxis mit der sicheren 
Planung, Vorbereitung und Durchführung von Nachttauchgängen vertraut 
gemacht werden. Nach Abschluss des Kurses soll er als sicherer Mittaucher einer Gruppe 
· die besonderen Probleme und Gefahren bei Nachttauchgängen beherrschen können 
· die richtige Ausrüstung für Nachttauchgänge zusammenstellen können
· Orientierungshilfen bei Nacht nutzen können
· sich im Hinblick auf den Umgang mit dem Tauchpartner vor während und nach dem 
Tauchgang korrekt verhalten können
4.2 Voraussetzungen
Mindestalter:16 Jahre; bei Minderjährigen ist die Einverständniserklärung der 
sorgeberechtigten Eltern  (in der Regel beider Elternteile) erforderlich
Ausbildungsstufe: DTSA *; ersatzweise genügt eine vergleichbare Qualifikation 
entsprechend der VDST-Äquivalenzliste
Anzahl der Pflichttauchgänge: 25
Sonstiges:
· Gültige Tauchtauglichkeitsbescheinigung
· Der Bewerber soll über Kenntnisse in der UW-Navigation verfügen, am besten durch 
Teilnahme an dem SK Orientierung beim Tauchen.
  


